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Archive und Demokratie

-

im politischen System der Bundesrepublik 

-

te Züge einer intransparenten und un-

zugänglichen Arkansphäre trug, ist 

nahezu ein Gemeinplatz in archivhisto-

rischen Betrachtungen. Richtet sich der 

Blickwinkel nun auf die bundesdeut-

-

Seite auf gewandelte Verhältnisse und 

stetige Fortschritte im Bereich des archi-

valischen Zugangs verwiesen. Gerade 

Archivbenutzer*innen, die bereits über 

Umso bemerkenswerter ist es, dass mit 

der vorliegenden Arbeit von Helge Klei-

-

gladbach und zuvor Abteilungsleiter im 

-

geschichte, eine Studie erschienen ist, 

die aus der Innenperspektive heraus die-

sen Konsens infrage stellt und erhebliche 

Faktischer Ausgangspunkt sind das 

Vernichten, Verschwinden oder Zurück-

halten von Akten (zum Beispiel im Bun-

-

sungsschutzorganen hinsichtlich der 

Aufarbeitung der NSU-Verbrechen, aktu-

ell möglicher Nachlass Helmut Kohl etc.) 

und ihre fehlende rechtliche Ahndung 

trotz bestehender Archivgesetze, was all-

gemein die Frage nach dem Zweck sowie 

dem Rechtsstatus der Archive als staat-

-

fach von materieller, rechtlicher und 

personalrechtlicher Abhängigkeit ge-

kennzeichnete Stellung im staatlichen 

Institutionengefüge, so Kleifelds Aus-

gangshypothese, hindere die Archive, ihre 

vielfältigen Aufgaben demokratiegerecht 

-

ein bedeutender Akteur nicht nur bei der 

Zugänglichmachung von Verwaltungs-

information, sondern auch bei Ausge-

staltung demokratischer Partizipations-

möglichkeiten. »Stehen Archive über der 

Parteipolitik und den wechselnden Inte-

ressen der Regierenden, und können sie 

aufgrund ihrer Verankerung im Staatsap-

parat eine solche Stellung überhaupt ein-

nehmen?«, lautet dann auch eine der lei-

tenden Fragestellungen, die Kleifeld im 

-

tionsfreiheit und ihrer gesetzlichen Fest-

schreibung einerseits und Akten- bzw. 

Informationsvernichtungsskandalen an-

dererseits seinen Ausführungen voran-

stellt.

-

lich angelegt und gliedert sich in drei 

-

kratie und ihr Informationsbedürfnis« 

-

-

rien beziehungsweise Expertenurtei-

len und Sekundärliteratur darstellen. Im 

Anschluss daran erfolgt die empirische 

Auswertung einer Umfrageerhebung aus 

-

-

destages sowie führenden Archivleitern 

inwiefern unter den Befragten ein Pro-

blembewusstsein über die konstatier-

-

prägt ist, um somit auch dem Bedürfnis 
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nach Veränderung nachzuspüren, das 

für Kleifeld die Voraussetzung für den 

-

Fragebogen sowie die (anonymisierten) 

Einzelantworten bereit.

Im Ergebnis hält Kleifeld ein prinzi-

normativer Ebene fest, hervorgerufen 

durch den Gegensatz, der durch unter-

schiedliche Zugangsreglungen der In-

formationsfreiheitsgesetzgebung und 

der Archivgesetzgebung besteht. Insbe-

sondere die Begründungen der archi-

vischen Schutzfristenregelungen seien 

aufgrund des Normenpluralismus ob-

-

zungsverbotes mit Erlaubnisvorbehalt 

müsse im Kontext eines wachsenden de-

mokratischen Partizipationsdrucks der 

-

nutzungserlaubnis mit Verbotsvorbehalt 

eingetauscht werden. Bedeutsam hier-

bei ist Kleifelds Gegenüberstellung der 

jeweiligen archivalischen Schutzfristen, 

die je nach Bundesland zwischen zehn 

mehr archivpolitische Ungleichheiten, 

-

zen föderalistischer Kulturhoheit aufzei-

gen.

In Kapitel III entfaltet der Verfasser 

die ganze Aufgabenpalette der Archive, 

die in der Summe ein enormes gesell-

-

ten umfasst. Sie untermauert zugleich 

den von Kleifeld formulierten Anspruch 

als bedeutsamer Träger und Sachwal-

Bereichen Verwaltung und Rechtsschutz 

über Bildung, Forschung und Wissen-

-

talog sieht der Verfasser allerdings durch 

die mehrheitlich schwache und je nach 

Institution und Bundesland sehr unter-

schiedlich gehandhabte Unterstellung in 

den Staatsapparat konterkariert. So be-

-

nis« zwischen der Stellung der Archive 

im Verwaltungsapparat und ihrer aus-

nehmenden Bedeutung für die demokra-

tische Praxis beziehungsweise den Erhalt 

der allgemeinen Rechtssicherung dienen 

Archive, indem sie eine »retrospektive 

demokratische Kontrollfunktion gegen-

über dem Verwaltungsapparat« aus-

üben. Um diese Funktion angemessen zu 

gewährleisten, sei Unabhängigkeit unab-

dingbare Voraussetzung, wolle man dem 

»Gebot der Funktionstrennung eines de-

mokratischen Rechtsstaates« genügen. 

-

als über den Status von »Fachabteilungen 

unselbständiger Behörden«.

-

stitutionen und Akteure die Situation 

wahr? Teilen sie überhaupt Kleifelds Be-

-

wort hat eher explorativen Charakter, 

wie der Umfrageverlauf deutlich macht, 

den der Verfasser dankenswerterwei-

se selbst zum Gegenstand der Studie 

-

sentativ die Ergebnisse einzuschätzen 

sind. Als mögliches Hindernis benennt 

der Verfasser geringes Interesse an der 

Problemstellung, sodass sich nur ausge-

der Anfrage natürlich unbekannt, den-

noch muss bemerkenswert erscheinen, 

dass der Rücklauf von Seiten der Archi-

ve beziehungsweise Archivare mit sieben 

von achtzehn Anfragen ausgesprochen 

niedrig blieb. Von Kleifeld erfährt man 

dazu, dass es die Konferenz der Archiv-

-
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war, die Kleifelds Anfrage auf einer Ta-

-

nung gesetzt und eine Beteiligung daran 

nicht empfohlen hatte. Als Hauptkritik-

punkt galt die fehlende Anonymität, die 

es etliche hohe Archivbeamte nicht wag-

Kriterien evaluierte Fragen im Spektrum 

-

mentlich zu beantworten, darf erstaunen 

über eventuelle Berufsmentalitäten.

Ist die empirische Basis begrenzt, 

markieren die Befunde dennoch zu-

der Archive für ihre archivalische Bewer-

tungsaufgabe für notwendig, ihre mo-

mentane Einbettung in Verwaltungs-

einheiten der Exekutive jedoch nicht für 

problematisch. Ebenso unterstützte eine 

-

sationsrechtlich unabhängigen Stellung 

sowie retrospektiven Kontrollfunktion. 

-

sammenhang allerdings die Unabhän-

gigkeit der Archive von den Exekutiven 

als Voraussetzung für ihren Kontrollauf-

trag als unnötige Forderung ein. Auch 

-

in der Verwaltung in Bezug zu den Auf-

gaben besteht: Während die Ausschuss-

mitglieder dies mehrheitlich bejahten, 

teilten die Archivare diese Annahme 

nach zu ändern gilt. Er plädiert da-

her dafür, Archive mit Rechtsfähigkeit 

und notwendiger Unabhängigkeit aus-

-

-

sche Bundesbank, die eigenständige Ver-

waltungsträger mit eigener Rechtsper-

sönlichkeit darstellen und trotz ihrer 

Zugehörigkeit zum »Staatskörper der 

Bundesrepublik« unabhängig agieren 

können und sollen.

Für Historiker*innen bietet das Buch 

eine Reihe interessanter Befunde und 

aufschlussreicher Argumentationsli-

-

Synthese geschrieben und ist vor allem 

-

fassung des Autors, die bereits im Unter-

titel der Arbeit hervortritt, dringt jeder-

-

ge, dass historische Passagen biswei-

-

wisse Wiederholungen, wenn es um die 

-

sammenfassung« und des »Fazits« geht. 

-

re, da hier Grundsätzliches über Stellung 

und Stellenwert der Archive in unserer 
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Afrika: genauer betrachtet

-

Kirsten Rüthers -

tet -

-

verschiedene Orte und Zeiten und gibt 

einen Einblick in ihre jahrelange For-


